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Kennzeichnungen und Nachrichtliche Übernahmen

I RECHTSGRUNDLAGEN

Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBI. I S. 2986), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBI.2023 I Nr. 88) geändert worden ist.

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI.
2023 I Nr. 394) geändert worden ist.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke – Baunutzungsverordnung -
(Bau-NVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786),
die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176) geändert
worden ist.

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
(PlanzV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58),
zuletzt geändert am 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802).

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBI. I S.540), das zuletzt durch Artikel 10 des
Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 409) geändert worden ist.

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz -
BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S.
123), das zuletzt durch Artikel 11 Abs. 3 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBI. I S. 202)
geändert worden ist.

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 7 des
Gesetzes  vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 409) geändert worden ist.

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten
(Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.
März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel des Gesetzes vom 25. Februar 2021
(BGBl. I S. 306) geändert worden ist.

Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S.
2598, 2716).

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 08. Dezember 2022 geändert worden ist.

Saarländisches Landesplanungsgesetz (SLPG) vom 18. November 2010 (Amtsblatt des
Saarlandes, S. 2599), zuletzt geändert durch Artikel 92 des Gesetzes vom 8. Dezember 2021
(Amtsbl. S. 2629).

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.
Juni 1997 (Amtsblatt des Saarlandes, S. 682), zuletzt geändert Gesetz vom 12. Dezember
2023 (Amtsblatt I S. 1119).

Saarländisches Wassergesetz (SWG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.Juli
2004 (Amtsblatt des Saarlandes, S. 1994), zuletzt geändert durch Artikel 173 des Gesetzes
vom 08. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

Landesbauordnung für das Saarland (LBO), in der Fassung des Gesetzes Nr. 1544 zur
Neuordnung des Saarländischen Bauordnungs- und Bauberufsrechts vom 18. Februar 2004
(Amtsblatt des Saarlandes S. 822), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17. Mai 2023
(Amtsbl. I S. 762).

Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes (SBodSchG)-
Saarländisches Bodenschutzgesetz vom 20. März 2002 (Amtsblatt des Saarlandes, S. 990),
letzte berücksichtige Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 10 Abs. 3 des Gesetzes Nr.
1632 vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 2393).

Saarländisches Straßengesetz (SaarlStrg) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.
Oktober 1977 (Amtsblatt des Saarlandes S. 969), letzte berücksichtige Änderung: zuletzt
geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Saarland (SaarlUVPG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 30. Oktober 2002 (Amtsbl. S. 2494), letzte berücksichtige
Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. I S.
324).

Saarländisches Abfallwirtschaftsgesetz (SAWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
26.11.1997 (Amtsbl. S. 1352), letzte berücksichtige Änderung: zuletzt geändert durch
Artikel 170 des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

II VERFAHREN

1 Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB)

Der Stadtrat der Mittelstadt St. Ingbert hat in seiner Sitzung am 11.05.2023 die
Einleitung des Verfahrens zur Flächennutzungsplanteiländerung „Gemischte Baufläche
Stegbruch“ beschlossen. Dieser Beschluss wurde am 06.07.2023 ortsüblich bekannt
gemacht.

St. Ingbert, den __.__.____

_______________________________________
Geschäftsbereich 6 Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen
Abteilung 61 Stadtentwicklung, Demografie und Mobilität (Del Fa)

2 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB)

Der Stadtrat der Mittelstadt St. Ingbert hat den Vorentwurf der
Flächennutzungsplanteiländerung „Gemischte Baufläche Stegbruch“ in seiner Sitzung
am 11.05.2023 gebilligt.

Der Öffentlichkeit wurde in der Zeit vom 10.07.2023 bis 09.08.2023 die Möglichkeit zur
Einsichtnahme in die Planunterlagen gewährt. Auf Anfrage wurde sie über die
allgemeinen Ziele und Zwecke und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung
unterrichtet. Dabei wurde ihr Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.

Die Möglichkeit zur Einsichtnahme in die Planunterlagen wurde am 06.07.2023
ortsüblich bekannt gemacht.

3 Frühzeitige  Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB)

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom
05.07.2023 unter Beifügung des Vorentwurfs über die Planung unterrichtet und zur
Äußerung bis zum 09.08.2023 aufgefordert. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung
wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange aufgefordert, sich im
Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach
§ 2 Abs. 4 BauGB zu äußern.

4 Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB)

Der Entwurf der Flächennutzungsplanteiländerung „Gemischte Baufläche Stegbruch“
mit Begründung wurde im Zeitraum vom 22.01.2024 bis einschließlich 23.02.2024
öffentlich ausgelegt.

Ort und Dauer der Auslegung wurden am 12.01.2024 ortsüblich bekannt gemacht mit
der Angabe, welche umweltbezogenen Informationen verfügbar sind. Es wurde darauf
hingewiesen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden
können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können.

5 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2
BauGB)

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom
16.01.2024 zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum 23.02.2024 aufgefordert.

Die Stellungnahmen wurden vom Stadtrat in seiner Sitzung am 25.04.2024 gewürdigt.

6 Genehmigung (§ 6 Abs. 1 BauGB)

Der Stadtrat der Mittelstadt St. Ingbert hat in seiner Sitzung am 25.04.2024 den
Feststellungsbeschluss zur Flächennutzungsplanteiländerung „Gemischte Baufläche
Stegbruch“ gefasst. Die Genehmigung erfolgte mit Schreiben vom __.__.____.

Die Teiländerung des Flächennutzungsplans wurde nach § 6 Abs. 1 BauGB der höheren
Verwaltungsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigung der Teiländerung
wurde erteilt.
Az.:

St. Ingbert, den __.__.____

_______________________________________
Der Oberbürgermeister (Prof. Dr. Meyer)

7 Bekanntmachung (§ 6 Abs. 5 BauGB)

Die Genehmigung der Flächennutzungsplanteiländerung „Gemischte Baufläche
Stegbruch“ wurde am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht. In der Bekanntmachung
wurde darauf hingewiesen, dass die Flächennutzungsplanteiländerung „Gemischte
Baufläche Stegbruch“ mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung nach
§ 6 Abs. 5 BauGB während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten
wird.

St. Ingbert, den __.__.____

_______________________________________
Der Oberbürgermeister (Prof. Dr. Meyer)

8 Ausfertigungsvermerk

Die Flächennutzungsplanteiländerung „Gemischte Baufläche Stegbruch“ stimmt mit
dem Inhalt des Feststellungsbeschlusses überein.

St. Ingbert, den __.__.____

_______________________________________
Der Oberbürgermeister (Prof. Dr. Meyer)
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